
für de»

Fernsprechnummer 28.
Kreis Westerburg. Postscheckkonto 811

Frankfurta. M.
Erscheint wöchentlich 2mal , Dienstags und Freitags mit den wöchentlichenGratis -Beilagen „Illustriertes KamMeudtatt ' und „ » auvwtrtfchufUt « «
vettage " und betrat der Abonnewentprels in der Expedition pro Monat 40 Pfg. Durch die Post geliefert pro Quartal 1.7b Mark
«mzelue Nummer 10 Pfg . — Da daS „KreiSblatt amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung. Insertion ?-

preis : Die viergespaltene Garmond -Zeile oder deren Raum « « r 15 Pfg.

DaS KreiSblatt wird von 80 Bürger meist ereien in eigenem Kasten am Rathaus ausgehängt , wodurch Inserate eine beispiellos große Berbreituug finden

Mitteilungen über vorkommenve Ereignisse, Notizen re., werde» von der « edaktton mit Dank angenommen
Redaktion, Druck und Verlag vonP. UaeSberger in Westerburg.

Nr. 1. Freitag , den 1. Januar 1915. 31. Jahrgang

Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt sich
'am Vaterlands und macht sich strafbar.

Amtlicher Teil.
Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird hier¬
durch auf Giund der §8 18 flg. de« vtehsruchengesetzeSvo« 26.
6. 09 (ReichSgesetzblatt Seite 519) mit Ermächtigung des Herr«
Regierungspräsidenten zu Wiekbaden folgeudeS bestimmt.

l. Sperrbezirk.
Das Gehöft des Peter Wirth II. an» Ruppach, i» dem

die Maul- und Klaaensench» gmtlich festgestrfft worden ist, wird
hiermit als Sperrbezirk erklärt.

Für de« Sperrbezirk gelten folgesde Bestimmungen:
8 1. 1. DaS verseuchte Gehöft wird gegen de» Verkehr mit

Tiere» uad mit solchen Gegenstände», die Träßer deS AnsteckungS-
stoffeS sei» köane», i» folgender Weise gesperrt:

») Ueber die Stille oder sonstige» Standorte de? verseuchtes
Gehöfts wo Klauevvieh steht, wird die Sperre verhängt(§ 22
Abs. 1, 4 de« BiehseuchengesetzeS vom 29. Juni 1909, R.-E.-Bl.
8 . 519). «ns die Schlichtung fi«de» die Borschrifte, de» § 160
B.-A.-B -G.*) (R.-St .-A. v. 1. 5. 12) Anwendung. Jedoch wird
vo» der omtStierärztliche, Leitung der Schlachtung(§ 160
o. a. O.) Abstand genommen. Die Bestimmungen des § 160 Lbf.
3 bis 6 a. a. O. find auch dan» z» beachte», ve»n von dem 8e-
sttzer Vieh i» Stalle (Standort) geschlachtet worden ist (Rot-
schlachtuog).

b) Die Verwendung der ans de« Gehöfte befindliche» Pferde
und sonstigen Einhufer außerhalb deS gesperrte» Gehöftes ist ge¬
stattet, jedoch insoweit diese Tiere in gesperrte» Ställe» unterge-
bracht find, nnr unter der Bedingung, daß ihre Hufe vor dem
verlassen der Gehöfte desinfiziert werden.

e) Die Hunde find festznlegen.
ä) Geflügel ist so zu verwahre», daß ei dar Gehöft nicht

verlassen kann. Für Tauben gilt dies insoweit, olß die örtlichen
Verhältnisse eS ermöglichen.

e) Die Einfuhr' von Klanenvieh in das gesperrte Gehöft ist
verboten. Der Besitzer der Gehöfts oder sei» Stellvertreter ist
verpflichtet, solche Einrichtungen zu treffen, daß Wiederkäuer und
Schweine au? andere« Gehöften daS verseuchte Gehöft nicht be¬
treten können(§ 57 der VnndeSratSinstruktton).

f) Da« Weggehen von Milch an» dem Gehöft ist verboten.
Die Abgabe ist zulässig, wen« eine vorherige Abkochung oder eine
andere ausreichende Erhitzung bis ans 85 Grad CelsmS(§ 28
Abs. 4 V.-A.-V.-G ) stattgefunden hat. Für die Abgabe vou
Milch an Sammelmolkereien, in denen eine wirksame Erhitzung der
gesamte» Milch gewährleistet ist, könne« von mir Ausnahmen zu-
gelaffen werde».

x) Die Entfernung de» Düngers ans de» verseuchte» Ställe«
und die Abfuhr von Dünger und Jauche von Klaneovieh anS dem
verseuchten Gehöft dürfen nur mit Genehmigung erfolgen.

*)V.-A.-V.»G .: Viehseuchenpolizeilichc Anordnung des Ministers für
Landwirtschaft, zugleich AuSführungsanwcisung zum Biehseuchengesetzc, ver¬
öffentlicht im RcichS-Staatsan -eiger vom 1. Mai 1912.

5) Futter, uod Streuvorräte dürfen für die Dauer der
Seuche nur mit Erlaubnis des LsndratS, und »ur soweit an» dem
Gehöft auSgeführt werde», als sie nachweislich nach de« Orte
ihrer Lagerung und der Art deS Transporte? Träger de- An-
steckungSstoffeS nicht fein können.

i) Gerätschaften, Fahrzeuge, Behältnisses und sonstige Gegen¬
stände« üffe». soweit sie mit den kranken oder verdächtigen Tieren
oder deren Abgänge» in Berührung gekommen sind, desinfiziert
werde», bevor sie auS de» Gehöften herausgebracht werde». Milch.
tranSportgefäßc sind nach ihrer Entleernng zu deStostzieren. (8 154
Abs. 1 c, 8 168 Abs. 1 e B.-A.-B.-G.)

k. Wolle darf nnr in feste, Säcken verpackt au» den Ge»
Höften auSgeführt werden.

8 2. Bon gefallene» seucheokranken oder der Seuche ver¬
dächtigen Tiere» siod die veränderten Teile einschl. der Uaterfüße
samt Haut bi?3 zum Feffelgelenke, der EchlnndeS, Magen» und

,DarmkanalS samt Inhalt , sowie deS Kopfe? und der Zunge nn-
zu beseitigen. Häute «ud Hörner.find nach§ i6ü Abs.

4 L.-A.B.G. zu behandeln.
Erleichterungen vou diese» Vorschrifteu sind nur a,S zwingen-

den wirtschaftliche« Gründe» und nur « it Genehmigung deS Herr»
Ministers zulässig.

§ 8. Die ktallgtnge der verseuchte» Ställe de« Gehöftes,
die Plätze vor den Türe« dieser Ställe und vor de» Eingängen
deS Gehöftes, die Wege an den Ställen und in dem zugehörige«
Hofraume sowie die etwaige» Ablänfe auS de» Duagstätte« oder
denJ -uchebehälteru find täglich mindeste«- zweimal mit
dünner « alkmilch z» übergietzen. Bei Frostwetter kann
anstelle deS Uebergießcns mit Kalkmilch Bestreuen« it gepulverte«
frisch gelöschte« Kalk erfolgen.

8 4. Die gesperrten Ställe l(Standorte) dürfen abgesehen
von Notfällen, ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von den
im 8 154 Abs. 1 a B.-A.-B.-G. bezeichne«» Personen betreten
werden. Personen, die in abgespcrrten Ställen verkehrt habe»,
dürfe» erst nach vorschriftsmäßiger Desinfektion das Eeucheuaeböft
verlasse«.

§ 5. Zur Wartung deS KlauenviehS in demZ Gehöft dürfe«
Personen nicht verwendet werden, die mit fremdem«laurnvieh in
Berührung kommen.

8 6. DaS Abhalteu von Veranstaltungent» dem Seuchen-
gehöft, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von Personen
im Gefolge haben, ist vor erfolgter SchlnßdeSinfektion(8 175
B.-A.-B.-G.) verboten. Ferner ist iu dem Senchenorte dev
Handel mit Klanenvieh , der ohne vorgängige Bestellung ent-
weder außerhalb de» SemeindebezirkS der gewerblichen Niederlassung
des Händlers oder ohne Begründung einer solchen statlfiadet, ver¬
boten. AIS Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch da?
Aufsncheu vo» Bestellnngen durch Händler ohne Mitführe« vou
Tieren und daS Aufkäufe« von Tieren durch Händler.

§ 7. Au den Haupteingängeu deS SeuchengeböfteSund an
den Eingängen der Ställe oder sonstige» Standorte», wo sich
seuchenkrankeS oder der Seuche verdächtiges Klauenvieh befindet,
sind Tafeln mit deutlicher und haltbarer « nfschrift
„Maul - und Klauenseuche" leicht sichtbar anzubringe».

II. Desinfektion.
8 8. 1. Die Ställe oder sonstigen Standorte der kranke»

oder verdächtigen Tiere find zu desinfizieren, die AuSrüstnngS-,
Gebrauchs- sowie sonstigen Gegenstände, von denen anz,nehme» ist,
daß sie den Aosteckungsstoff enthalte» (§ 19 Abs. 4 lil 6 der An-



Weisung für daS DeSinfektiousverfahre ») , sind zu desinfizieren oder
unschädlich zu Seftttigen . Ferner ist eine Desinfektion der durch¬
seuchten und sonstige » Tiere , die i« Seuchenstall sutergebracht
waren , »orzunehme « . Der beamtete Tierarzt hat die Desinfektion
abzunehmen.

2. Auch die Personen , die » it den kranken oder verdächtige«
Tieren in Berührung gekommen sind, haben sich z« desinfiziere » .

Li. Aushebung der Schutzmatzregeln.
§ 9. 1. Die beuche gilt als erloschen , und die «ogeord-

«ete « Schutzmaßregeln find aufzuheben , wen«
a) sämtliches Klauensieh deS Seuchengehöfts gefallen , getötet

oder eutferut worden ist, oder
d)  binnen 3 Woche « »ach Beseitigung der kranken oder

seuchenverdächtigen Tiere oder nach amtStierärztlicher
Feststellung der Abheilung der Krankheit eine Neu-
erkranknng nicht vorgekommrn und

e) in deideu Fällen die DeSiufektto « vorschriftsmäßig ausge¬
führt und durch des beamteten Tierarzt abgenommcn ist.
2 . DaS Erlöscheu der Seuche ist in gleicher Weise wie der

AuSbruch öffentlich bekannt zu machen.
IV. Schlustbestimmuua.

8 10 . Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffent¬
lichung im Kreisblatt in Kraft.

V. Strafbestimmungen.
§ 11 . Zuwiderhandlungen gegen die vorstehendes Bestim¬

mungen unterliegen den Strafvorschriften der §8 74 , 77 einschl.
deS LiehseucheagesetzeS vom 25 . Juni 09 ( R .-G .-Bl . Seite 519 ).

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die Viehhändler ans
die borstehenden Bestimmungen besonder - aufmerksam zu machen.

Mestenburg . den 30. Dezember 1914.
Der Landrat . Abicht.

Biehsenchenpolizeiliche Anordnung.
8 i.

Die Mau . und Klauenseuche in Niedersain und Meudt ist er¬
loschen, meine Viehseuchenpolizeiliche Anorduuug vom 18 . November
d. IS . wird hiermit f- meit sie die Gemeindedezirste Kieder-
sai« und Meudt betrifft aufgehoben.

8 2.
Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

KreiSblatt in Kraft.
Westerburg , den 30. Dezember 1914.

Der Landrat . Abicht.

Von der Keschzagnahmeverfügnng find alle Häute
von Vchfr«, KShe«, KnUe« und Kindern betroffen , so-'
fer « da« Griingeevicht der voUstSndtge» Kant mindesten«
10 kg betragt . Die Sammlung von Häuten — auch von Ab-
deckerhäuten — durch Händler ist nach der Verfügung erlaubt,
nicht aber die unmittelbare Abgabe der Häute au Gerbereien . Die
Zuweisung muß uobedingt durch Vermittlung der Kriegsleder -Aktien-
gesellschaft Berlin Behrcnstraße 4b nach Maßgabe deS Verteilungs¬
schlüssels erfolgeu.

Dem Händler , der die Häute gesammelt hat , ist eS uube-
uommen , bei der vorgeschriebeoen Anmeldung feine« Vorrat - Vor¬
schläge wegen Zuweisung z« machen ; seine Vorschläge werden berück-
fichtigt , soweit die vorgeschlagene Zuweisung nicht größer ist als
die Häutemeoge , welche der betreffende « Gerberei vach dem Ver¬
teilungsschlüssel zusteht.

Durch dieses Verfahren werden die früheren Geschäftsver«
biodungeu nur iu AuSsahmefällen gestört ; auch wird hierdurch die
Gefahr einer Weiterverbreitusg von beuchen nicht im geringsten erhöht

Kerttn, den 16. Dezember 1914.
Kriegsministerinm . Kriegs -Kohftoff -Abteilung.

Nr . 3480/12 . 14 . K . R . 81. gez. Dahlmann , Rathenau.

Wird hiermit zur öffentlichev Kenntnis gebracht . Die Herren
Bürgermeister ersuche ich, deu Metzgern und etwa vorhandenen
Händlern von vorstehender Verfügung Kenntnis zu geben.

Westerburg , den 28 . Dezember 1914.
I. 7928. Der Kanbrat.

Beschluß.
Der Bezirksausschuß hat in seiner Sitzung vom 16 . Dezember

1914 beschlossen, bezüglich deS Beginns der Schonzeit für Birk -,
Hasel - und Fasauenhennen und der Einschränkung oder Aufhebung
der Schonzeit für Dachse und wilde Enten eS für das Jahr 1915
bei den gesetzlichen Bestimmungen zu belassen.

Mtes bnbrn, den 16. Dez. 1914. Der Keztrbsa ««fchnh.
Zum Bericht vom 3. d . MtS . No . 91 St . — 2 Allagen.

Eine rechtskräftig geschiedene Frau kan » gemäß § 1577 B.
G . B . ihren früheren Familien .Namen durch Erklärung gegenüber
der zuständigen Behörde wieder annehmen . Der Mann kan« ihr
die Führung seines Namens durch gleiche Erklärung gemäße Absatz
3 a. a . O . untersagen , wenn sie allein für schuldig erklärt ist.
Zuständig für die Entgegennahme und die öffentliche Beglaubignng
dieser Erklärungen ist nach Art . 98 8 1 deS AuSf . Ges . zum B . G.
B ., wenn die geschiedene Ehe vor einem Preußische » « tandeSbeamteo

geschloffen war , dieser Standesbeamte . AsdernfallS ist für die
Entgegennahme daS Amtsgericht zuständig , in dessen Bezirke der
Erklärende seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Diese Entgegennahme seitens der Standesbeamten ist aber
nicht zu verwechseln mit der Aufnahme ( Niederschreibung ) einer
Erklärung . Diese Erklärung kann bei dem Standesbeamten ent¬
weder mündlich zu Protokoll oder schriftlich in öffentlich beglaubigter
Form abgegeben werde ». Eine gerichtlich oder notariell beurkundete
Erklärnng der gedachte« Art wird rcchtSwirksam , sobald sie bei dem
zuständigen Standesbeamten eingeht . Solche Erklärungen stellen
sich rechtlich als einseitige empfangsbedürftige Willenserkliruagen
im Sinne des 8 130 B . <S. B . dar , welche erst wirksam werden,
wenn sie in der vorgeschriebeoen Form der zuständigen Behörde
gegenüber abgegeben find . — Vergl . SartorinS Seite 200 und
HinschiuS Seite 508 sowie Schmitz -Wichmaun -Nusterbeispiele III.
Auflage Seite 104/105.

Wiesbaden , den 9 . Dezember 1914.
I . No . Pr . l . 24 . Sta . 1526 . Der Ke - iernngsprastbent.

I . V . : Gizickh.

An die Herren Standesbeamten der Land¬
gemeinden des Kreises.

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg , den 24. Lezewber 1914.

1. 7782. _ Der Landrat .
Auf allgemeines Drängen der Verbraucher hat die Kriegs-

Rohstoff -Abteilung durch die Kriegschemikalien . Aktiengesellschaft
je ein Drittel aller im Inland vorhandenen Vorräte an ameri.
konischem und französischem Terpentinöl für den Privatbedarf frei¬
gegeben. DaS KriegSmiuisterium ersucht ergebeost , bei Gelegen¬
heit die Ueberwachung nach folgenden Grundsätze , durchführen zu-
laffen : an den Freigabeschci » haben die Bezüge und Weilerbezüge
anderer Firmen eiodeutig anzuknüpfen . Andernfalls verfallen die
Menge « wiederum der Beschlagnahme . Neu auS dem Auslande
ciugcführte Mengen werden ebenfalls zu einem Drittel der pri¬
vate » Verfügung freigestellt , unter der Bediugung , daß sie der de-
schlagnahmten OrtSbehörde bei Eintreffen in vollem Umfange au¬
gezeigt und von dieser in ei» beschlagnahmtes und ein freies Lager
unter Lescheioiguug eingeteilt werde «. Die monatlichen für die
Kriegs -Rohstoff -Abteilung und die KriegSchemikalien -Aktiengesrllschast
bestimmten Vorratsmelduoge » brauchen nur die beschlaguahmte « Be-
stände zu enthalten . Beschlagnahmtes Terpentinöl darf bis auf
weiteres nur zur Bereitung von Pnlver für HeereSbedarf gehandelt,
geliefert « nd benutzt werden. Der Industrie dürfte eine spar¬

same Haushaltung der freigegebeneu Menge » anzuempfehlen fein.
Jnbezug auf die Preistreibereien der letzen Zeit wird be¬
merkt , idaß sie lediglich aus inländischer Spekulation ent¬
standen und nicht etwa , wie mehrfach behauptet wurde , durch
Jmportschwierigkeiten oder auswärtige Marktverhältniffe begründet
find. Als angeweffeoer Handelspreis während des Krieges kan«
1000 bis 1050 M ./t . gelte ».

$e »li« , W 66, de« 10. Dezember 1914.
Nr . 4809 12 . 14 . K . B . A . Kriegsmintsteri « « .

I . A . gez. Dahlmann . Ratheu «« .

Wird hiermit veröffentlicht.
Mesterbnrg , den 24. Dezember 1914. Der Kanbrat.

Bekanntmachung.
1 . Junge Leute , die mindesten - daS 16 . Lebensjahr vollendet

haben und von denen mit Sicherheit zu erwarteo ist , daß sie « it
vollendetem 17 . Lebensjahre felddienstfähig find , können sich jederzeit
beim BezirkSkümmando hier zur Aufnahme in die i« KorpSbezirk
errichtete Militärvorbereit » ngSanstalt anmelden.

Sie erhalten in dieser Anfialt bis zum Uebertritt zur Truppe
eine vorwiegend militärische Ausbildung.

2 . Ueber Zeit und Ort der Gestellung in der Anstalt ergeht
spätere Mitteilung . Die Aufnahme erfolgt nach ärztlicher Unter,
snchuug. Die Bewerber « üffen vollkommen gesund und frei von
körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlage « zu chronische»
Krankheiten feig. Eine Prüfung auf Schulbildung findet bei der
Aufnahme nicht statt.

Erlittene leichte Strafen schließe« die Annahme nicht aus.
3 . Eine Verpflichtung , über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus

zu dienen , erwächst den Aufgenommenen nicht.
4. Bei der Demobilmachung können die Aufgenommenen auf

ihren Wunsch , soweit sie noch nicht auSgebildet sind , in eine Unter¬
offiziervorschule , soweit sie sich bereit - hei einem Truppenteil be.
finden , in eine Unterofstzierschule unter de» für diese Schulen
vorgeschriebenen Bedingungen , die auf dem BezirkSkommando ein»
zusehe« fiud, ausgenommen werden.

5 . Der Zeitpunkt an welchem Ue ersten Eiostellnugeo i«
Jahre 1915 erfolgen ist noch nicht bekannt . In Bezug auf Absatz
1 wird noch bekannt gemacht , daß nur solche junge Leute in Frage
kommen die in der Zeit vom 1. 2 . 1898 biS 31 . 3. 1899 geboren find.

Limburg a. d. L.. den 21. Dezember 1914.
Höuigliche« Kezirkskommaud «.

Lang.  Oberstleutnant a . D . und stell» . Bezirkskommandeur.
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Ersatzgeschäft 1915.
Die Musterung und Aushebung der im Jahre 1395 geborenen

Militärpflichtigen, sowie derjenigen der älteren Jahrgänge, die eine
ndgültigc Entscheidung über ihr MilitärverhSltniS bisher nicht er.
(alten haben, findet im Kreise Westerburg am
freitag. 8. «nd am Samstag, Ae« S. Ia ««ar ISIS
ßormittag» 8 Uhr ln Westerburg Gastwirtschaft „Zar
chönen Ansstcht" statt. Ls haben sich am 1. AuShebungStageI
ie Militärpflichtigen auS den Gemeinden mit den AnfangSbnchstaben
l . bis einschließlich 91 .,  am 2. -nS denjenigen vonO. bis Z. zu
estellr».

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die Militärpflichtigen
urch wiederholte ortsübliche Bekanntmachung aufzufordern, zu den
«gegebenen Terminen rechtzeitig zu erscheinen. Ich weise bei dieser
Gelegenheit zur Vermeidung von Jrrtümern noch besonders darauf
iin, daß die Militärpflichtigen, die beim diesjährigen Oberersatzge-
chäft oder bei der KriegSauShebung im August bereits für eine
Truppengattung(Infanterie, Artillerie usw.) auSgehoben, aber
ii«her noch nicht einfeerufen find, jetzt nicht zu erscheinen, sondern
hreu Einberufungsbefehl abzuwarteo haben.

Die Militärpflichtigen müsieu im Ersatzgeschäft sauber
zewasche» und in leiblicher Kleidung erscheinen. Jede Störung
»er Ruhe und Ordnung währeud dcS Geschäfts sowie Entfernung
liueS Militärpflichtigen ohne Erlaubnis von dem angewiesenen Sam«
«elplatz»erden bestraft.

Westerburg, den 30. Dezember 1915.
Der Zivilvorsttzenfee feer Grfatzkammifstar»

fee« Kreise« Westerburg.

Zum neuen Jahre!
Mit harmlosen Böllerschüssen hat man sonst daS neue Jahr

zier und da begrübt, und sanfte Glockenklänge schwangen sich ihm
mtgegen über Berg und Tal. Diesmal donnern die Kanonen der
zrimmc« Feldschlacht, und die Glocken da draußen vor uosero
Lrenzeu läuten Sturm, denn eS ist Krieg! In KriegSnot geht
daS alte Jahr zu Ende, io KriegSnot tritt daS neue seine Herr-
schaft an!

Und trotzdem geschehe feer Jahreswende ihr altes Recht, uni
zu einer kurzen Rückschau auf die vergangene Zeit und zu einem
Ausblick auf die nächste Zukunft zu veranlassen. Liegt es doch so
tief in der Meoschcnseele begründet, von Zeit zu Zeit ich innerlich
zu sammeln, um auS gewisserhafter Rechenschaft über Erreichtes und
Erstrebtes Zufriedenheit, Trost und Stärkung zu finde».

Keiner von uns hat vor einem Jahre ahnen können, daß die
Morgenröte deS Jahres 1915 vom blutigen Schimmer eine» schon
halbjährige« Weltkrieges durchfärbt sein würde. Denn jäh und
gänzlich unvermutet brach daS Unheil herein, die grausige Mordtat
von Serajewo gab urplötzlich den Anlaß zur Zuspitzung der poli¬
tische» Gegensätze, und trotz der lebhaften, aufrichtigen Friedens¬
bemühungen Deutschlands und Oesterreichs wurde mit unheimlicher
Schnelligkeit fast ganz Europa in den wilden Strudel eines furcht-
baren Weltkrieges gerissen.

Wir haben feeu Krieg nicht gewollt, des ist Gott Zeuge!
Aber„ S kau« der Frömmste nicht in Friede« leben, »es» eS de»
bösen Nachbarn nicht gefällt!* Böse Nachbarn batte Deutschland
gerade genug, allen voran England, dessen giftiger Neid gegen
unsre beispiellose Entwicklung zur Weltmacht er zum Ränkeschmied
auf dem ganzes Festland, ja auf der ganzen Welt stempelte. Heut
wisse» wir mit »nwiderleglicher Sicherheit, daß der „Vernichtungs¬
krieg gegen Deutschland* eine seit langer Zeit zwischen unfern
fetzigen Gegnern abgekartete Sache war, ja baß schon lange vor
dem Meuchelmord von Serajewo, dem eigentlichen Anstoß zum
Kriege, russische Truppen mobilgemacht worden sind. Solchen fer¬
tigen KriegSplänen gegenüber mußte freilich selbst die Friedensliebe
«nserS Kaisers erfolglos bleiben.

Hinterlist und Lüge sind die schmutzigen Waffen, mit denen
«nsre Feinde uns bisher am « eiste» bekämpft haben. Ungern, fast
«it Ekel wehren wir »nS gegen die tückischen Ränke und feigen
Lrrlenmduogen, denn so lieb feem waffeufrohen Deutschen von jeher
eia ehrlicher Kampf mit ehrlichem Gegner war. so sehr verabscheut
und verachtet er alles BoSbaft-Feige, Tückisch-Gemeine. Doch auch
in dem Kampf gegen die Lüge siegt allmählich die Wahrheit, und
mehr und mehr erkennen die neutralen Völker, daß Deutschland der
vahre Hort de« Friedens, der Freiheit, deS Recht» und feer Red.
ichkeit ist.

Höchster Stolz und freudigste Zuversicht darf unS Deutsche
irfüllen im Rückblick auf die Art. wie wir bisher alle KriegSnot

tzemeistert haben. Tage und Toten von weltgeschichtlicherGröße
bürsten wir erleben, im Volk und am Feiufe hat Deutschlands
Kraft und Seeleugröhe sich glänzend bewährt. Die frohbegrüßte
Einigkeit des deutsche» Volker nach innen und außen, feine unver¬
brüchliche Treue zu Kaiser und Reich, die grenzenlose Opferwillig¬
keit aller für alle, die todesmutige Tapferkeit unserer sieggewohnte»
Trappen, die neuerwachte, gläubige Frömmigkeit im ganzen Volke,
die wundervolle Organisation unseres HeereS, die überragende Feld-
herrukunst nuferer Führer, das sind einige der Gewalte«, feie bisher

Ruhm und Erfolg an unsere Fahnen heftete« nnb vaS auch eine«
glücklichen AuSgang deS ganzen Kriege? verbürge».

Tranernd gedenken wir freilich auch der schwere, Opfer■die
»er Krieg aus allen Schichten unserS Volker bereits gefordert hat
und noch fordern wird, aber unS tröstet der Gedanke, daß ste nicht
umsonst fallen. Denn mit größter Zuversicht dürfe» wir hoffe»,
daß daS ucur Jahr unS den endgültigen bieg über»nferc Feinde
und damit einen dauernden Friede« befcheeren wird. Möge dieser
Frieden alle Wunden heile», feie der Krieg geschlagen, möge er ei»
Frieden der Freude, frohen Fleißes und glücklichen Erfolges werde»
zu Ruhm and Segen unserS geliebten deutsche» Vaterlandes!

Beim Jahresanfang.
ES grüßt mein deutsches Herz das neue Jahr,
Still betend an des Vaterlands Altar:
Sei, Herr und Gott, mit uns im schweren Krieg!
Hilf nur zum Sieg! Zum letzten großen SiegI
Darnach wer»' unS durch deine Huld beschiede«
In Ruhm und Ehr' ein sonnenvoller Frieden!
Die dann noch leiden in dem tiefsten Schmerz,
Gib ihnen, Gott, ein starkes, tapfres Herz!
Das steh' ich an deS Vaterlands Altar!
So betend grüß' ich dich, du neuer Jahr!

Reinhold Braun.

«erugrfehene fiebetgabe « . Liebesgaben! Ein schöner
Wort und doch, wie wird der Begriff derselbe» «ft verwechselt,
häufig mißbraucht und gar .manches mal falsch verstanden! Die
uadenkbarsten und unpraktischste« Dinge «üssen diese» Namen
tragen und wasdern hinaus ins Feld, mit feer Absicht, zu erfreue»
und zu nütze«, mit der Wirkung aber, als wertlos zu gelten und
unbenützt abgelegt zu werde«. Wer daher jetzt, wo eS draußen
rauh und kalt ist, eine wirkliche Liebesgabe stifte, will, lege dem
Feldpostbrief stets ein Paket „Kaiser'» Brust-Laramellen* « it den
3 Tannen bei. Er erfreut damit, stiftet Nutzen and trägt borge,
daß Erkältungen, Husten, Heiserkeit und Kaitarrhe seine« Ange.
hörige» fern bleiben.

Vieh-Preise.
Amtliche Notierungen am Schlachtvichhof zu Frankfurta./M. vom*8. Dez.

Für&0 Kilogr. Lebendgewicht.
Ochsen
Bullen
Färse
Kühe

Für '/r Kilogr. Lebendgewicht.
1. Qual . Mark 54—58 Kälber. 1. Qual. Pf «. 46- 60
2. „ 50—63 n 2. u 41- 46
1. -9 „ 50- 63 Schafe. 1. m 40- 41
2. 44- 47 „ « 2. „ m 00- 00
1. „ 50- 53 Schweine 1. „ 60—62
2. „ 44- 46 H 2. „ n 60- 62

verleibt ein zartes  reines Gesicht , rosiges jugendfrischesAussehen
und ein blendend schöner Teint . — Alles dies erzeugt die echte

S1eckenpferd-Seife
(die beste Lilientmlchseife ), von Bergmann fc Co., Radebcnl,
ä Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „Dada“ (Lilienmilch-
Cream) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg.

Bekanntmachung
betr. Vermitteln «« »*» kriegsnnbranchbare « Militär-

»iwfe Kentepferfee«.
Die nächste Versteigerung von kriegkunbrauchbareu Militär«

und Beutepferdeu findet am Dienstag , feen 8. Jaunar 1915,
voimittagk um 10 Uhr, im Hof der neuen Drsgoxerkaseroe in
Mainz, Mombacherstraße, statt. ES kommt eine größere Anzahl
von Pferde» znm » erkaufe. Die BerkaufSbebi»,ungen find die
gleichen wie seither.

Sin Vertreter feer La«dwirtschaftS-Kam« er wirb »nr »nt«
knnftserteilung zugegen sein.

Oberförsterei Johamisbmg.
Donnerstag, feen 7. Jannar 1918, von morgruo IO1/»

Uhr an, kommen in der Wirtschaft Michler zu Winket« auS
Schutzbezirk Kahlenberg, Distritt 67 d, e (Anberg), 68 (Hasebor»),
74 (Bodenstück), 82. 84 (Oberer Hansenberg) zu« Berkeuif:. « icheu:
33 rw Scheit und Knüppel. 830 Wellen. Kuchen: 148 rm
Rutzscheit, 886 rm Scheit und Knüppel. 6920 Welle,. M-ich
holz: 95 rw Reiser. Uafeelh- lzr 14 rw Scheit «»»«Knüppel,
80 rw Reiser, 179 Stangen. . . .. .

Kon 1 Uhr ab aus Distr. 190 (Kornberg fe. « borrofe).
Kuchen: 2 Stämme II. «lasse.^ 18 rm Rutzscheit. 78 rm Scheit
und Knüppel, 300 Wellen. _

MT Der heutige« Nummer liegt die LerlosungSltstr der
Nassanifche» LandeSbask bei. 5991



Hohversteigerung.
In dem Eemeindewald FreiiingenWuk de» Distrikten

Gickevetz««- und Uenverg werdmsta»
Donnerstag, den 7. Januar ISIS,

»ormittags 10 Uhr ««fangend,
21 Eichenstämme mit 2,40 Festmeter Inhalt,

558 Rmtr. Buchen-Scheit- und Knüppelholz,
5660 Stück Buchen-Wellen

öffentlich meistbietend versteigert.
Freitinge ». den 28. Dezember 1914.

5990 Der Bürgermeister.

Hls unentbehrliche Fortführung der liebenten Huflage von:

Meters
Kleines Konoerfations -Lexikon

erlchien soeben der bis zum Kriegsbeginn reichende

Band VII: Ergänzungen und Machträge
Huf 721 Seiten etwa 20000 Artikel und Nachweise, mit 41 Tafeln
(darunter4 Farbendrucktafeln und 7 Karten und Pläne) sowie

8 Textbeilagen
ln Halbleder gebunden 14 Mark

Verlag des bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien

HHMESKIS
HC

KS Zum Jahreswechsel^
Bkllc entbieten wir allen Herren Beamten, Bürger- Ml/
^ Vj meistern, unseren Freunden — Inserenten, Abon- Bf m
u ü nenten, Lesern und Mitarbeitern — La i_

S2 die herzliehsten Gliickwinschel SB
u iJ Verlag und Redaktion !->«:
^ ^ “des Kreisblatt für den Kreis Westerburg. ^ j
HHsSsSDESBneSBaeSEEaeseHBSJaBaWMKMKaS

■■■■■■Jg■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
55 Fern von der Heimat wünsche allen Wester - ■■
R bürgern ein 55

■■
st

Feldw .TWeinbrenner , 55
SS 5992 E. B. K. 18. 55
55 Ohnianowo (Russland), den 31. Dezember 1914.

Bhf. Ingelbaeh(Kroppach)
a. Westerwaldbahn

Telef. No. 8. Amt Altenkirchen
Feinste Weizen- und Reggen-
Mehle. Ia. reines Gersten-,
Mais-, Lein-, Beil-Mehl, Cocos-,
Sesam-, Erdnuß-n.Rübknchen,
feine Reggen- n. Weizenkieie,
beste Weizensehaale, Futter¬

hafer, Gerste, Mais,
Koch- und Viehsalz,

Häcksel, Torf, Melasse, Kar¬
toffelflocken, Fiddichower

Znekerfloeken ecetra.
Spratt’s Geflügel- nnd kücken¬

futter sowie Hundekuchen.
Ferner:

Thomasscblackenmchl, Kali¬
salz, Kainit, Knochenmehl,
Ammoniak, Peru-Guano-Fnll-

hornmarke ecetra.

1Düngesalz)-
Kali- V .

Deutsche Lanöwirte
Der Augenblick ist gekommen, wo es zu zeigen gilt, daß
wir - gänzlich unabhängig vom Auslande - uns selbst
zu emähren vermögen. Die Lauptbedingung zur Erzie¬
lung hoher Erträge ist aber naturgemäß eine ausgiebige
Düngung, bei welcher neben Stickstoff und Phosphorsäure
vor allem die

Kalisalze
(Kainit oder 40o/o iges Kalidüngesalz)

nicht fehlen dürfen. — Alle Auskünfte über DüngungS-
fragrn erteilt kostenlos:

Landtvirtschaftliche Auskrmflsstelle des Kalisyndikats G.M.H.H.
Köln a. Rh ., Richartzftraße 10.

Unterstützt unser« Flieger
durch Ankauf von

ä 3 Mk. Hauptziehung am
7., 8. nnd9. Januar.

KÄ 360000
”Ä 60000,40000
30000 25000 20000

Otympiade-Gelfi-Lose
a Mk. 3,30, Ziehung am

19. nnd 20. Januar
Ä60000,20000
10000 Mk. bares Geld

L 1 Mk ., 11 Lose 10 Mk.
Ziehung am5., 6. n. 7. Februar.
(Porto 10 Pf ., jede Lists 20 Pf .)

Tersendet Glücks -Kollekte
Heinr.Deecke, Kreuznach

Die Arbeite» und Lieferu»ge>
zur Erbauung eines Waffertur
meS auf Bahnhof Siershahn
solle» in6 Lose» vergebeu werden
LoS 1. Erd-, Maurer- und AS

phaltarbeite«,
Los 2. Zimmerarbeiten,
LoS 8. Schmiede- undßsEiseli-

arbeite».
Los 4. Dachdeckerarbeiten,
Los 5. Klempnerarbeiten,
LoS6. Glaser- nnd) Anstreicher

arbeiten.
Zeichnungen und Angebots

wüster liegen bei dem unter»
zeichneten Amt und der Bahn¬
meisterei Siershahn zur Eiustchi
aus. Letztere könne», soweit bei
Borrat reicht, vomMmtAgegri!
Post- »nd bestellgeldfreie Ein
sendung vo» 1,30 Mk. für Lol
1. 0,90 Mk. für L08  2,0,90 Mk
für Los 3, 0,80 Mk. für Los4
0.80 Mk. für Lo»I5 und 0,9C
Mk. für LoS 6 bezogen werden

BerdingungStermin am
9 . Ia ««ar§k1918, normit
tag * liyz Uhr im Dienftge
bände des Betriebsamts.

Zuschlagsfrist4 Wochen. 699
Kgl . Eisenbahnbe

triebsamt2 Neuwied

KilMrMlMitkl
werden bei Abnahme von §
Buch ohne Preiserhöhung mik
Ort und Name» ««gefertigt.

«rershlatt-Dr«<ker-i.
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